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Idyllisches Berghaus in Kärnten: 10 Zimmer, Garten, Balkon &
Kamin – Ihr Rückzugsort.

Lage
This charming mountain house above Berg im Drautal in Carinthia impresses with its ideal south-facing location,
which offers sun and warmth throughout the day. Surrounded by the picturesque nature of the Alps, you can
enjoy direct access to popular leisure activities such as the Hochtristen, the Emberger Alm, and the beautiful
Weißensee, as well as hikes in picturesque landscapes. Here, tranquility and adventure come together, perfect for
nature lovers and those seeking relaxation. A retreat that makes dreams come true!

Beschreibung
Willkommen in der malerischen Gemeinde Oberberg oberhalb von Berg im Drautal in Kärnten! Dieses
beeindruckende Berghaus, das sowohl als gemütliches Domizil für Ihre Gäste als auch als idyllisches Ferienhaus
für Sie genutzt werden kann, bietet Ihnen alles, was das Herz begehrt. Für einen Kaufpreis von 496.000,00 €
erwerben Sie nicht nur ein Haus, sondern ein Lebensgefühl inmitten der atemberaubenden Natur.

Das großzügige Anwesen in einer Meereshöhe von 1.770m erstreckt sich über ca. 295 m² und bietet Ihnen, Ihrer
Familie oder Ihren Freunden und Gästen Platz zum Entfalten. Mit insgesamt 10 Zimmern ist dieses Haus perfekt
geeignet, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Jedes Zimmer strahlt eine urige Atmosphäre aus und lädt
dazu ein, sich sofort wohlzufühlen.

Der Außenbereich wird Sie ebenso begeistern! Genießen Sie entspannte Stunden in Ihrem eigenen Garten, auf
den Balkonen oder auf der großzügigen Terrasse. Hier haben Sie die Möglichkeit, die frische Bergluft zu atmen
und den spektakulären Ausblick auf den Weißensee und die majestätischen Berge zu genießen. Egal, ob beim
Sonnenbaden oder beim geselligen Beisammensein mit Freunden und Familie – dieser Ort wird zum Zentrum
Ihres Lebens.

Die Raumaufteilung sorgt für eine harmonische Verbindung zwischen Wohn- und Schlafbereichen. Mit 5 WCs und
5 Bädern sind Sie bestens ausgestattet, um auch größere Familien oder mehrere Gäste zu empfangen.
Materialien wie Dielen, Estrich, Fliesen und Steinboden schaffen nicht nur eine einladende Atmosphäre, sondern
sind auch pflegeleicht und langlebig.



Sie werden die Vorzüge von Infrarotheizkörpern, einem Heizofen und einem gemütlichen Kamin zu schätzen
wissen, die Ihnen in der kalten Jahreszeit wohlige Wärme spenden.

Die Lage in Oberberg ist ein weiteres Highlight. Hier genießen Sie nicht nur die Ruhe und Abgeschiedenheit der
Berge, sondern haben auch die Möglichkeit, zahlreiche Wanderungen direkt vor Ihrer Haustür zu erleben.
Wandern, Radfahren oder im Winter Skifahren – die Natur wird Ihr Spielplatz sein.

Zudem stehen Ihnen 8 Stellplätze zur Verfügung, was besonders für Familien oder Gäste von Vorteil ist.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und erfüllen Sie sich den Traum vom eigenen Feriendomizil in den
Kärntner Bergen. Dieses Berghaus ist nicht nur eine Immobilie, sondern ein Ort, an dem Erinnerungen geschaffen
und das Leben in vollen Zügen genossen werden kann. Lassen Sie sich vom Charme dieses Hauses verzaubern
und vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin. Ihr neues Leben in Oberberg wartet auf Sie!

Die Region: Berg im Drautal liegt südlich der Hohen Tauern, zwischen der Kreuzeckgruppe und den Gailtaler
Alpen, im Oberen Drautal – mit dem Hauptfluss, der Drau. Berg im Drautal liegt zwischen den Orten Greifenburg
(Osten) und Dellach im Drautal (Westen), in der Mitte zwischen Lienz in Osttirol und Spittal an der Drau. 

ABSOLUTE RUHE- und ALLEINLAGE 

Wir von Lebensraum Immobilien beraten Sie im persönlichen Gespräch gerne. Vom Wohnraum zum
Lebensraum - ALMHAUS Kaufen oberhalb von Berg im Drautal.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.



Eckdaten
Grundstücksfläche: ca. 628 m²
Wohnfläche: ca. 295 m²

Zimmer: 10
Bäder: 5
WCs: 5
Gärten: 2
Keller: 1
Terrassen: 1
Balkone: 2
Stellplätze: 8

Nutzungsart: Wohnen, Gewerbe
Eigentumsform: Alleineigentum
Mobiliar: optional
Heizung: Heizofen, Kamin,

Infrarotheizung

Lagebewertung: sehr gut
Lärmpegel: absolute Ruhelage
Erschließung: teilerschlossen
Bauart: Neubau
Zustand: gepflegt
Baujahr: 1920
Ausrichtung: Süden
Letzte Sanierung: 2020

Energieausweis
Gültig bis: 08.07.2033
HWB:  D  101 kWh/m²a
fGEE:  C  1,26

Ausstattung
Bauweise: Holz, Massiv
Dachform: Satteldach
Ausbaustufe: Schlüsselfertig mit

Bodenplatte
Boden: Dielen, Estrich, Fliesen,

Kunststoffboden,
Steinboden, Linoleum

Befeuerung: Elektro, Holz
Ausblick: Seeblick, Bergblick, Fernblick
Balkon: Südbalkon / -terrasse
Räume: Räume veränderbar

Fenster: Öffenbare Fenster, Doppel-
/ Mehrfachverglasung

Beleuchtung: Deckenleuchten
WCs: Pissoir, Getrennte Toiletten,

Gäste-WC
Bad: Dusche
Küche: Wohnküche / offene Küche
Gastronomie: Gastterrasse
Stellplatzart: Parkplatz
Extras: Wasch- / Trockenraum,

Abstellraum,
Gartennutzung,
Kinderspielplatz, Grillstelle,
Terrassennutzung



Preisinformationen
Kaufpreis: 496.000,00 €

Betriebskosten: 300,00 €

Monatliche Gesamtbelastung: 300,00 €

Grundbucheintragungsgebühr: 1,1 %
Grunderwerbsteuer: 3,5 %
Vertragserrichtungskosten: zuzüglich Kosten

Kaufvertragserrichtung
Provision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.



Weitere Fotos

Zubau und Haus Einzelheiten

Einzelheiten Haus

Haus Nordseite Küche mit Heizherd



Decke Stromspeicherung Photovoltaik

 Ausblick Westen

Gaststube / Essbereich Gaststube / Essbereich



Kachelofen Küche / Anrichte

Zimmer Dusche

Waschbereich Zimmer / Dusche



Zimmer Zimmer

Zimmer Gangbereich

Gangbereich / Zimmer Zimmer



Zimmer Zimmer

Zimmer Zimmer

Zimmer Zimmer / Dachgeschoß



Zimmer / Dachgeschoß Lage

Lage Aussicht Richtung Weißensee

Balkon Balkon



Lage

9771 Oberberg

Infrastruktur/Entfernungen (POIs)
Gesundheit
Arzt 5.000 m
Apotheke 5.500 m

Kinder & Schulen
Schule 4.500 m
Kindergarten 4.500 m

Nahversorgung
Supermarkt 3.000 m
Bäckerei 5.000 m

Sonstige
Post 3.000 m
Bank 3.000 m
Geldautomat 3.000 m
Polizei 5.500 mVerkehr

Bus 3.000 m
Bahnhof 3.500 m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
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I. �Grundlagen der Maklerprovision

§�6 Abs.�1, 3 und 4; §�7 Abs.�1; §§�10 und 15 Maklergesetz

§�6 (1)�Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verp�ichtet, dass das zu 
vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit ei-
nem Dritten zustande kommt.
(3) Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar 
nicht das vertragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck 
wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustande kommt.
(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. 
Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Ab-
schluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder wirt-
schaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann 
einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Nahe-
verhältnis hinweist.

§�7 (1)�Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Ge-
schäfts. Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss.

§�10�Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen
werden mit ihrer Entstehung fällig.

Besondere Provisionsvereinbarungen
§�15 (1)�Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz
für Aufwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermitt-
lungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder ortsübli-
chen Provision und nur für den Fall zulässig, dass
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Anhang: Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33

Von der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreu
händer, empfohlene Geschäftsbedingungen gem. §�10 ImmMV 1996, BGBl. Nr.�297�/�1996
GZ�2024�/�04�/�16 – FV Immobilien- und Vermögenstreuhänder – Form 13K�/�ÖVI

Medieninhaber: Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft 
1070 Wien, Mariahilfer Straße 116�/�2.�OG�/�2 • E-Mail: o�ce@ovi.at • www.ovi.at

Diese Informationsbroschüre wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und ständiger Rechtsprechung sorgfältig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von ÖVI und WKO zur Verfügung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-
zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mögliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wir d 
ausdrücklich ausgeschlossen. Im Übrigen wird eine allfällige Haftung wegen Vermögensschäden ausgeschlossen, sofern 
der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Eine individuelle Abänderung oder 
auszugsweise Verwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung.

Nebenkostenübersicht 
Kauf�/�Verkauf�/�Baurecht
Informationen zum Maklervertrag

ÖVI-Form Nr.�13K / 05 / 2024

Diese Broschüre wird Ihnen von der Firma 

überreicht, welche als Makler tätig ist und durch 

........................................................................................................................................... vertreten ist. 

Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppel-
makler tätig sein und ist als solcher tätig. 

Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in� �einem� �keinem 
familiär en oder wirtschaftlichen Naheverhältnis.



43

4.	� Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch den 
Parteienvertreter nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen 
Urkundenerrichters

5.	 Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren
	 (länderweise unterschiedlich)

6.	 Allfällige Anliegerleistungen laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungs
kosten und Kosten der Baureifmachung des Grundstückes) sowie Anschlussgebühren 
und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon etc.).

7.	 Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision)
a)	 bei Kauf, Verkauf oder Tausch von

	• Liegenschaften oder Liegenschaftsanteilen
	• Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder 

vereinbarungsgemäß begründet wird
	• Unternehmen aller Art
	• Abgeltungen für Superädi�kate auf einem Grundstück

bei einem Wert
	• bis EUR 36.336,42�.............................................................................................�je 4�%
	• von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50�.......................................�EUR 1.453,46�*
	• ab EUR 48.448,51�..............................................................................................�je 3�% 

von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20�% USt.
	 *�Schwellenwertregelung gem. §�12 Abs.�4 ImmMV

b)	 bei Optionen
	• Vermittelt der Makler einen Optionsvertrag, der dem optionsberechtigten Interes-

senten das zeitlich befristete Recht einräumt, durch einseitige Erklärung das betref-
fende Geschäft zustande zu bringen, darf bei Abschluss des Optionsvertrages mit 
dem Optionsberechtigten zunächst max. 50�% des für die Vermittlung des Haupt-
geschäfts festgelegten Provisionshöchstbetrages vereinbart werden, die restlichen 
50�% erst im Fall der Ausübung des Optionsrechts. Ein allenfalls geleistetes Options-
entgelt bleibt bei der Ermittlung der Provision unberücksichtigt. Gegenüber dem 
Optionsverp�ichteten kann die vereinbarte Abgeberprovision erst bei Ausübung der 
Option in Rechnung gestellt werden.

III.�Nebenkosten bei der Vermittlung von Baurechten

1.	 Grunderwerbsteuer
	 Als grundstücksgleiches Recht unterliegen die Einräumung, Verlängerung und Übertra-

gung eines Baurechts der Grunderwerbsteuer. Die Bemessungsgrundlage der Grunder-
werbsteuer ist grundsätzlich ident mit jener von »normalen« Grundstücken und ent-
spricht daher mindestens dem Grundstückswert bzw. einer höheren Gegenleistung. 
Wird, wie es bei der Einräumung von Baurechten üblich ist, als Gegenleistung neben 
einer allfälligen Einmalzahlung die Bezahlung eines laufenden Bauzinses vereinbart, 
ist für die Ermittlung der Gegenleistung als Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer in diesem Fall der Barwert der laufenden Bauzinszahlungen zuzüglich der all-
fälligen Einmalzahlung im Zuge der Einräumung des Baurechtes heranzuziehen. Die 

1.	 das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht 
zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf 
einen für das Zustandekommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtens-
werten Grund unterlässt;

2.	 mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Ge-
schäft zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des 
Maklers fällt;

3.	 das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit ei-
ner anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler 
bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht mit 
dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 
vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder

4.	 das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches 
oder ein vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.

(2)�Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall ver-
einbart werden, dass
1.	 der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund 

vorzeitig aufgelöst wird;
2.	 das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch 

die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom-
men ist, oder

3.	 das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch 
die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom-
men ist.

(3)�Leistungen nach Abs.�1 und Abs.�2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des §�1336 ABGB.

Anm.: Eine Vereinbarung nach §�15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern 
schriftlich zu tre�en.

II.�Nebenkosten bei Kaufverträgen

1.	 Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung�......................................�3,5�% 
(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich)

2.	 Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht)�.....................................�1,1�%�* 
* Temporäre Gebührenbefreiung bei dringendem Wohnbedürfnis (§�25a GGG): Der 
entgeltliche Erwerb von Eigenheimen (Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Bau-
grundstück) ist bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 € von der Grund-
buchseintragungsgebühr befreit, wenn der Erwerb des Eigentums (bzw. Baurechts 
oder Superädi�kats) einem dringenden Wohnbedürfnis des Erwerbers dient und das 
Rechtsgeschäft nach dem 31. März 2024 abgeschlossen wurde. Die Gebührenbefrei-
ung ist temporär befristet und gilt für Anträge, die beim Grundbuchsgericht nach 
dem 30. Juni 2024, aber vor dem 1. Juli 2026 einlangen. Die Befreiung gilt gleicher-
maßen für die Eintragung von Pfandrechten zur Besicherung von Krediten, die zum 
Erwerb oder Sanierung einer solchen Wohnstätte aufgenommen werden.

3.	 Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Verein-
barung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Bar
auslagen für Beglaubigungen
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